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Abbildung 4.1: Inhalte von Schuldverhältnissen 

Abbildung 4.2: Geltung der AGB-Regelungen 

Abbildung 4.3: Wirksamkeit von AGB 

Wirksamkeit von AGB

1. Schritt:

Einbeziehung der kompletten 

AGB in den Vertrag

2. Schritt:

Inhaltliche Wirksamkeit 

der einzelnen Klauseln
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Abbildung 4.4: Inhaltskontrolle von AGB 

Abbildung 4.5: Regelmäßige Verjährungsfrist 

Regelmäßige Verjährungsfrist (§§ 195, 199 BGB)

Länge der Frist: (§ 195 BGB)

Drei Jahre

Fristbeginn: § 199 Abs. 1 BGB

Ende des Jahres, in dem

1. Anspruch entstanden ist und

2. der Gläubiger den Anspruch und den

Schuldner kannte oder kennen musste
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